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Am8. März stimmtdas Schweizervolk
über die Individualbesteuerung ab.
Dabei geht es um die Abschaffung
der sogenannten «Heiratsstrafe»,
also umdie unterschiedliche steuer-

liche Behandlung von Ehepaaren und unverhei-
rateten Paaren. Ehepaare werden bis jetzt wie
eine Einheit besteuert, während die beiden Part-
ner inKonkubinatspaaren ihre Einkommen sepa-
rat versteuern. Letztere zahlen folglich oft weni-
ger Steuern, vor allem beim Bund. Schliesslich
kommtbei ihnen eine niedrigere Progression zur
Geltung als bei den Ehepaaren, deren Einkom-
men addiert werden. Im Juni vergangenen Jah-
res hat das Parlament beschlossen, dass Verhei-
ratete in Zukunft ebenfalls eine eigene Steuer-
erklärung abgeben sollen –womit sie denUnver-
heirateten gleichgestellt würden. Dies ist die so-
genannte Individualbesteuerung.

Laut ersten Umfragen hat die Vorlage am
8. März durchaus Chancen. «Dies dürfte damit
zusammenhängen, dass viele von einer Einfüh-
rung der Individualbesteuerung steuerlich profi-
tieren würden», sagt Markus Stoll, Steuerspezia-
list beim Finanzdienstleister VZ Vermögenszen-
trum. «Am Schluss schauen viele bei Abstim-
mungen aufs eigene Portemonnaie.»

Bei einem Ja an der Urne dürfte es indessen
noch Jahre dauern, bis die Individualbesteue-
rung umgesetztwürde. Es sei davon auszugehen,
dass das entsprechende Gesetz zur Individual-
besteuerung bei einem Volks-Ja zum 1. Januar

2032 inKraft tretenwürde, sagt LukasKretz, Part-
ner bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen BDO Schweiz. Schliesslich
müssten dafür auchdieKantone undGemeinden
ihre Steuergesetze anpassen.

Ein Volks-Ja würde zudem sowohl von den
Steuerpflichtigenals auchvondenSteuerverwal-
tungeneinedeutlicheUmstellungerfordern, sagt
Kretz. Schliesslichdürftendanach inderSchweiz
vielmehrSteuererklärungeneingereichtwerden.
Er sei aber zuversichtlich, dass sich dies schon
nach kurzer Zeit einpendeln würde. Der mit der
IndividualbesteuerungverbundeneSystemwech-
selwürde indessendazu führen,dassmanchePer-
sonen und Paareweniger und anderemehr Steu-
ernbezahlenmüssten.DazueinkleinerÜberblick.

1. Ehepaare und Familien
Einverdiener-Familienwürdendurch die Reform
besonders belastet. Sorgt ein Elternteil zu 100
Prozent für das Einkommen und der andere
steuert nichts bei, würde die Steuerlast nach der
Einführung der Individualbesteuerung deutlich
höher ausfallen als heute (vgl. Grafik).

Deutlich weniger Bundessteuern als heute
würden indessen Ehepaare zahlen, bei denen
beide Partner ein ähnlich hohes Einkommen
haben. Bei einer Verteilung des Einkommens im
Verhältnis von 70 zu 30 Prozent gäbe es immer
noch eine gewisse Steuerersparnis im Vergleich
zu heute, bei einem Verhältnis von 80 zu 20 Pro-
zent bliebe die Steuerlast etwa gleich. «Ehepaare

profitieren steuerlich ammeisten, je gleicher das
Gesamteinkommen verteilt ist», sagt Stoll.

Wenn das Gesamteinkommen eines Paars
gleichmässigerverteilt ist, könnendiePartnerbes-
ser von den steuerlichen Abzügen in der Steuer-
erklärung profitieren, sagt Kretz dazu – also bei-
spielsweisevondenAbzügen fürKinderbetreuung
oder Versicherungen. Durch die Einführung der
Individualbesteuerung würden die Anreize stei-
gen, dass beide Ehepartner berufstätig sind. Der-
zeit hingegen biete die «Heiratsstrafe» einen An-
reiz, dass einerderbeidenPartner– inderRealität
meistens die Frau – gar nicht erst arbeiten gehe.

2. Rentner
Viele pensionierte Ehepaare dürften derweil ten-
denziell von einer Einführung der Individual-
besteuerung profitieren, sagt Stoll. Schliesslich
bekomme jemand, der nicht gearbeitet habe,
ebenfalls eine AHV-Rente ausgezahlt. Auch hier
zeige sich: Je gleicher die Einkommen der Ehe-
partner aus AHV und Pensionskassenrente ver-
teilt seien, umso stärker würde die Last aus der
Bundessteuer zurückgehen, sagt derVZ-Vertreter.

3. Alleinstehende
Gutverdienende Alleinstehende würden indes-
sen bei einer Umsetzung der Reform oftmals
steuerlich stärker belastet, sagt Stoll. Schliesslich
sollen die Tarife bei der Bundessteuer bei der ge-
planten Reform etwas erhöht werden, um die
möglichen Steuerausfälle beim Bund etwas aus-

zugleichen. Bei höherenEinkommen schlägt dies
etwas stärker durch als bei niedrigeren.

4. Vermögen
VieleEhepaarebesitzeneingemeinsamesVermö-
genoder eingemeinsamesEigenheim.LautBund
sollen inZukunft bei einerEinführungder Indivi-
dualbesteuerung die Partner ihre Vermögens-
werte nach ihrem jeweiligen Anteil versteuern.
Besitzt ein Ehepaar zusammen eine Immobilie
und sind die Partner beide imGrundbuch einge-
tragen, muss jeder seinen Anteil daran einzeln
versteuern. «Ist nur ein Ehepartner im Grund-
buch eingetragen, muss dieser das Eigenheim in
seiner Steuererklärung versteuern», sagt Stoll.

Wer im Grundbuch als Eigentümer eingetra-
gen ist, dürfte auch nach derzeitigem Recht die
Kosten für Umbauarbeiten und Sanierungen
steuerlich geltend machen. Bei Eigenheimen
sind die meisten Steuerabzüge hingegen nicht
mehrmöglich, wenn die Abschaffung des Eigen-
mietwerts in Kraft tritt – voraussichtlich wird
dies 2028 der Fall sein. «Die Individualbesteue-
rung wäre für die meisten Besitzer von Eigen-
heimen folglich in dieser Hinsicht weniger ein
Thema, weil bis zu ihrer Einführung der Eigen-
mietwert schon abgeschafft wäre», sagt Stoll.

Auch bei Konten und Wertschriften ist der-
jenige Ehepartner steuerpflichtig, dem die Ver-
mögenswerte gehören, sagt der VZ-Vertreter.
Wenndie Individualbesteuerung eingeführtwür-
de,würdeman in der Beratungwohl schauen,wie
sich die Vermögen von Ehepaaren allenfalls
anders aufteilen lassen, sagt Kretz.

Unmittelbaren Handlungsbedarf für Steuer-
pflichtige sieht der BDO-Experte derzeit indessen
noch nicht, zumal es bei einemVolks-Ja bis 2032
dauern dürfte, bis das entsprechende Gesetz in
Kraft tritt. Es bliebe also noch genugZeit, um sich
darauf vorzubereiten.

Vorteil Doppelverdiener
Was die Individualbesteuerung für Ehepaare, Familien, Rentner und Alleinstehende bedeuten würde.VonMichael Ferber
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Bei der Abstimmung zur Individualbesteuerung geht es auch um die Abschaffung der «Heiratsstrafe».

Individualbesteuerungwürde Steuerlast verändern
Bundessteuern pro Jahr am Beispiel eines Ehepaars mit zwei
Kindern und einem Gesamteinkommen von 200000 Franken
bei unterschiedlichen Einkünften der beiden Ehepartner. 1
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1 Abzüge für Doppelverdiener, Verheiratete, Kinder und Krankenkasse berücksichtigt.
2 Basis der Steuertarife: Beschluss des Parlaments vom 20. 6. 2025.
Lesebeispiel: Verdienen beide Ehepartner je 100 000 Franken (Verhältnis 50:50),
würde ihre Steuerlast durch die Reform von 6733 Franken auf 2696 Franken sinken.
Bezieht nur einer der beiden Partner einen Lohn (Verhältnis 100:0), steigen die
Steuern von 8566 auf 11 321 Franken.

Verhältnis 50:50

Steuern heute Steuern mit Individualbesteuerung 2
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